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PAR & UPT bei vulnerablen Gruppen in der GKV
Manuela Hackenberg

Indizes

Parodontitisbehandlung, unterstützende Parodontitistherapie (UPT), vulnerable Patientengruppen, budgetfreie 
Leistungen

Zusammenfassung

Mit der Richtlinie über Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit 
Behinderungen (§ 22a SGB V) sowie der modifizierten PAR-Behandlungsstrecke für Versicherte, die einem Pflege-
grad zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe erhalten, steht ein Maßnahmenpaket zur Verfügung, mit dem die 
besonderen individuellen Ansprüche dieser vulnerablen Patientengruppe umgesetzt werden können. Zudem un-
terliegen die in diesem Artikel aufgeführten Leistungen nicht der Budgetierung, sodass eine indikationsgerechte 
Behandlung ohne wirtschaftliche Einschränkungen ermöglicht wird.

Manuskripteingang: 11.03.2024, Manuskriptannahme: 13.03.2024

Die am 01.07.2021 in Kraft getretene Richtlinie des Ge-
meinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur systematischen 
Behandlung von Parodontitis und anderer Parodontaler-
krankungen (PAR-RL) ermöglicht vulnerablen Patienten-
gruppen den Zugang zu einer modifizierten PAR-Behand-
lungsstrecke. Ohne Antrags- und Genehmigungsverfahren 

kann eine Parodontitisbehandlung durchgeführt werden, 
die speziell an den Bedürfnissen von Versicherten nach 
§  22a  SGB V ausgerichtet ist. Anspruchsberechtige Versi-
cherte nach § 22a SGB V sind Patienten, die einem Pflege-
grad nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungs-
hilfe nach § 99 SGB IX erhalten.

Sozialgesetzbuch (SGB) V Kap. 3
Leistungen der Krankenversicherung, § 22a – Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und 
Menschen mit Behinderungen
1.	 Versicherte, die einem Pflegegrad nach § 15 SGB XI zugeordnet oder in der Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX leis-

tungsberechtigt sind, haben Anspruch auf Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen. Die Leistungen umfas-
sen insbesondere die Erhebung eines Mundgesundheitsstatus, die Aufklärung über die Bedeutung der Mundhygiene 
und über Maßnahmen zu deren Erhaltung, die Erstellung eines Planes zur individuellen Mund- und Prothesenpflege 
sowie die Entfernung harter Zahnbeläge. Pflegepersonen des Versicherten sollen in die Aufklärung und Planerstel-
lung nach Satz 2 einbezogen werden. 

2.	 Das Nähere über Art und Umfang der Leistungen regelt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in Richtlinien 
nach § 92.
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Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
	■ Der Versicherte ist einem Pflegegrad nach § 15 SGB XI zu-
geordnet oder erhält Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX. 
(Die Anspruchsberechtigung sollte vom Zahnarzt in der 
Patientenakte dokumentiert werden.)

	■ Bei dem Versicherten ist die Fähigkeit zur Aufrecht
erhaltung der Mundhygiene oder die Kooperations
fähigkeit eingeschränkt oder nicht gegeben oder es  
besteht die Notwendigkeit der Behandlung in Allge
meinnarkose.

	■ Es liegen Sondierungstiefen von ≥ 4 mm vor.

Anzuzeigende Leistungen
In den Zeilen „AITa“ und „AITb“ sowie „CPTa“ und „CPTb“ 
sind die betreffenden Zähne und die Anzahl der Leistungen 
anzugeben (vgl. Abb. 1). Weitere zahnärztliche Leistungen 
wie die BEMA-Nrn. 108 und 111 sind meist nicht vor der 
Behandlung planbar und deshalb nicht als geplante Leis-
tungen anzugeben. Diese Leistungen sind in der Anzahl ab-
rechnungsfähig, in der sie erbracht wurden.

Ausnahmefall: CPT anstelle AIT
Nach Abschnitt B V Nr. 2b der Behandlungsrichtlinie kann 
bei Versicherten, die einer Behandlung in Allgemeinnar
kose bedürfen, in Ausnahmefällen an Zähnen mit einer 
Sondierungstiefe von ≥ 6 mm anstelle der antiinfektiösen 
Therapie (AIT) eine chirurgische Therapie (CPT, offenes 
Vorgehen) erfolgen. Daraus ergibt sich, dass – anders als 
bei der systematischen Behandlung – dem offenen kein ge-
schlossenes Vorgehen vorausgeht. Damit können unter-
schiedliche Zähne in derselben Sitzung je nach Indikation 
im Wege einer AIT bzw. CPT behandelt werden, sodass eine 
erneute Allgemeinnarkose vermieden wird. Die CPT ist  
bezogen auf einen Zahn immer anstelle der AIT durchzu-
führen, nicht zusätzlich zu dieser. Wenn im Ausnahmefall 
des offenen Vorgehens zeitgleich Zähne eine Behandlung 
mit geschlossenem Vorgehen erhalten sollen, ist sowohl 
die Begründung „Behandlung in Allgemeinnarkose not-
wendig – geschlossenes Vorgehen“ als auch die Begrün-
dung „Ausnahmefall: Behandlung in Allgemeinnarkose 
notwendig – offenes Vorgehen an Zähnen mit ST ≥ 6 mm“ 
anzukreuzen. Versicherte nach § 22a SGB V mit einge-
schränkter oder fehlender Mundhygiene- oder Kooperati-
onsfähigkeit, die nicht einer Behandlung in Allgemein
narkose bedürfen, haben, sofern für sie nach dem 
eFormular 5e Leistungen angezeigt werden, keinen An-
spruch auf eine CPT.

In diesem Artikel werden das Anzeigeverfahren und die 
Leistungen der modifizierten PAR-Behandlungsstrecke so-
wie der zweijährigen UPT-Phase aufgezeigt, um eine gute 
Übersicht zu den Behandlungsmöglichkeiten bei vulnerab-
len Patientengruppen zu geben.

Grundlage: PAR-Behandlungsrichtlinie

Beschluss des G-BA: 
Behandlung von Parodontitis bei Versicherten 
nach § 22a SGB V außerhalb der systematischen 
Behandlung von Parodontitis und anderer Par-
odontalerkrankungen
Versicherte, die einem Pflegegrad nach § 15 SGB XI  
zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach  
§ 99 SGB IX erhalten

	− und bei denen die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung 
der Mundhygiene nicht oder nur eingeschränkt ge-
geben ist

	− oder die einer Behandlung in Allgemeinnarkose 
bedürfen

	− oder bei denen die Kooperationsfähigkeit nicht 
oder nur eingeschränkt gegeben ist,

können aufgrund vertragszahnärztlicher Entschei
dung anstelle der systematischen Behandlung gemäß 
der PAR-Richtlinie Leistungen in einem bedarfsge-
recht modifizierten Umfang zur Behandlung einer 
Parodontitis erhalten. Die vertragszahnärztliche Ent-
scheidung, anstelle der systematischen Behandlung 
gemäß der PAR-Richtlinie die Leistungen nach Satz 1 
zu erbringen, ist der Krankenkasse anzuzeigen.

Die Basis, ob bei Versicherten nach § 22a SGB V eine modi-
fizierte PAR-Behandlungsstrecke oder eine systematische 
Parodontitisbehandlung durchgeführt wird, ist die ver-
tragszahnärztliche Entscheidung.

Anzeige der modifizierten 
Behandlungsstrecke
Die vertragszahnärztliche Entscheidung, anstelle der sys-
tematischen Behandlung gemäß der PAR-Richtlinie die 
modifizierte Behandlungsstrecke durchzuführen, ist der 
Krankenkasse mit dem eFormular 5e (Anlage 14c – eFor-
mulare für die vertragszahnärztliche Versorgung, Stand 
20.02.2024) anzuzeigen (Abb. 1).
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Begründung
Mindestens einer der im Abschnitt „Begründung“ 
aufgeführten Gründe muss vorliegen, um die  
modifizierte PAR-Behandlung zulasten der ge-
setzlichen Krankenversicherung vornehmen zu 
können.

	■ eingeschränkte oder nicht vorhandene Fähig-
keit zur Aufrechterhaltung der Mundhygie- 
ne

	■ eingeschränkte oder nicht vorhandene Ko
operationsfähigkeit

	■ Behandlung in Allgemeinnarkose notwendig – 
geschlossenes Vorgehen

	■ Ausnahmefall: Behandlung in Allgemeinnar
kose notwendig – offenes Vorgehen an Zähnen 
mit Sondierungstiefen ≥ 6 mm (an den Zähnen, 
bei denen ein offenes Vorgehen erforderlich ist, 
erfolgt dieses anstelle der AIT)

Je nach Vorliegen können mehrere Gründe ange-
kreuzt werden.

Abb. 1    eFormular 5e: Anzeige einer Behandlung von Parodontitis bei anspruchsberechtigten Versicherten nach § 22a SGB V (gültig ab 
01.10.2023; Download unter file:///Users/ley/Downloads/bmv-z-2024-02-20-anlage-14c.pdf).

Leistungen der modifizierten PAR-
Behandlungsstrecke für Versicherte 
nach § 22a SGB V (vulnerable Gruppen)

BEMA-
Nr.

Leistung Punkte
PW: 1,2563 EUR

Honorar
in EUR

4 Befunderhebung 
und Erstellen 
eines Parodontal-
status

44 55,28

	■ Erhebung von Anamnese, Befund und Diagnose nach  
§ 3 PAR-Richtlinie als Grundlage für die Therapie

	■ sofern dies aufgrund der individuellen Situation der Ver-
sicherten oder des Versicherten nicht vollständig mög-
lich ist, zumindest die Messung der Sondierungstiefen an 
mindestens zwei Stellen pro Zahn (mesio- und distoap-
proximal) in Millimetern

Bei Versicherten, die Leistungen nach § 22a SGB V erhalten, 
soll der Dokumentationsbogen gemäß § 8 G-BA-RL über 
Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei 
Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen (RL 
nach § 22a SGB V) in die Planung der Therapie einbezogen 
werden (Abb. 2).

BEMA-
Nr.

Leistung Punkte
PW: 1,2563 EUR

Honorar
in EUR

präventive zahnärztliche Leistungen nach § 22a SGB V zur 
Verhütung von Zahnerkrankungen bei Versicherten, die einem 
Pflegegrad nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliede-
rungshilfe nach § 99 SGB IX erhalten

174 Mundgesund
heitsstatus und 
individueller 
Mundgesundheits-
plan

20 25,13
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■ der empfohlenen Durchführungs- bzw. Anwendungsfre-
quenz dieser Maßnahmen und Mittel;

■ ob die Maßnahmen von dem Versicherten selbst, mit 
Unterstützung durch die Pfl ege- oder Unterstützungs-
person oder vollständig durch diese durchzuführen sind;

■ zur Notwendigkeit von Rücksprachen mit weiteren an 
der Behandlung Beteiligten sowie zum vorgesehenen Ort 
der Behandlung.

Bei der Erstellung des Plans werden Angaben des Ver-
sicherten und ggf. der Pfl ege- oder Unterstützungsperso-
nen berücksichtigt. Der individuelle Mundgesundheitsplan 
wird in den Vordruck gemäß § 8 G-BA-RL nach § 22a SGB V 
eingetragen.

Die Erhebung des Mundgesundheitsstatus umfasst die 
Beurteilung des Pfl egezustands der Zähne, des Zahn-
fl eischs, der Mundschleimhaut sowie des Zahnersatzes, 
einschließlich Dokumentation anhand des Vordrucks ge-
mäß § 8 G-BA-RL nach § 22a SGB V.

Der individuelle Mundgesundheitsplan umfasst insbeson-
dere die Angabe:
■ der gegenüber dem Versicherten und ggf. der Pfl ege- oder 

Unterstützungspersonen zur Anwendung empfohlenen 
Maßnahmen und Mittel zur Förderung der Mundgesund-
heit einschließlich der täglichen Mund- und Prothesen-
hygiene, der Fluoridanwendung, der zahngesunden 
Ernährung (insbesondere des verringerten Konsums zu-
ckerhaltiger Speisen und Getränke) sowie der Verhinde-
rung bzw. Linderung von Mundtrockenheit/Xerostomie;

Abb. 2  Vordruck 10: Zahnärztliche Information, Pfl egeanleitung und Empfehlungen für Versicherte und Pfl ege- oder  Unterstützungs-
personen - Anlage 2 der Anlage 12 zum BMV-Z, auch als Beitrag zum Pfl egeplan sowie für die vertragszahnärztliche Dokumentation 
(gültig ab 30.09.2020; Download unter https://www.kzbv.de/bundesmantelvertrag.1223.de.html).
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Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit den Positio-
nen 174a und 174b BEMA:

	■ Die Leistungen nach Nrn. 174a und 174b sind nur abrech-
nungsfähig für Versicherte, die einem Pflegegrad nach 
§  15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe 
nach § 99 SGB IX erhalten.

	■ Die Anspruchsberechtigung auf eine Leistung nach 
Nr. 174a oder Nr. 174b ist vom Zahnarzt in der Patien-
tenakte zu dokumentieren (ggf. anhand des Bescheids 
der Pflegekasse oder des Bescheids über die Eingliede-
rungshilfe nach § 99 SGB IX, sofern ein solcher dem Zahn-
arzt vorgelegt wird).

	■ Bei unbefristeten Bescheiden hat dies einmalig zu er-
folgen. Bei befristeten Bescheiden ist der Fristablauf 
zu dokumentieren.

	■ Die Leistungen nach Nrn. 174a und 174b können je Ka-
lenderhalbjahr einmal abgerechnet werden. Neben den 
Leistungen nach Nrn. 174a und 174b können am selben 
Tag erbrachte Leistungen nach Nrn. IP1, IP2, FU1, FU2, 
MHU, UPTa und UPTb nicht abgerechnet werden.

BEMA-
Nr.

Leistung Punkte
PW: 1,2563 EUR

Honorar
in EUR

AIT antiinfektiöse Therapie

AITa je behandeltem 
einwurzeligen 
Zahn

14 17,59

AITb je behandeltem 
mehrwurzeligen 
Zahn

26 32,66

Gegenstand der AIT ist die Entfernung aller supragingivalen 
und klinisch erreichbaren subgingivalen weichen und har-
ten Beläge (Biofilm und Konkremente) bei Zahnfleischta-
schen mit einer Sondierungstiefe von ≥ 4 mm.

	■ Die Maßnahme erfolgt im Rahmen eines geschlossenen 
Vorgehens und sollte nach Möglichkeit innerhalb von 
4 Wochen abgeschlossen werden.

	■ Bei besonders schweren Formen der Parodontitis, die 
mit einem raschen Attachmentverlust einhergehen, kann 
im zeitlichen Zusammenhang mit der AIT die Verordnung 
systemisch wirkender Antibiotika gem. § 10 PAR-Richt- 
linie angezeigt sein.

	■ Mit der Leistung nach Nr. AIT sind während oder unmit-
telbar danach erbrachte Leistungen nach den Nrn. 105, 
107 und 107a abgegolten.

BEMA-
Nr.

Leistung Punkte
PW: 1,2563 EUR

Honorar
in EUR

präventive zahnärztliche Leistungen nach § 22a SGB V zur 
Verhütung von Zahnerkrankungen bei Versicherten, die einem 
Pflegegrad nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliede-
rungshilfe nach § 99 SGB IX erhalten

174 Mundgesundheits-
aufklärung

26 32,66

Die Mundgesundheitsaufklärung umfasst die folgenden 
Leistungen:

	■ Aufklärung über die Inhalte des Mundgesundheitsplans 
nach Nr. 174a;

	■ Demonstration und ggf. praktische Anleitung zur Reini-
gung der Zähne und des festsitzenden Zahnersatzes, des 
Zahnfleischs sowie der Mundschleimhaut;

	■ Demonstration und ggf. praktische Unterweisung zur 
Prothesenreinigung und zur Handhabung des heraus-
nehmbaren Zahnersatzes;

	■ Erläuterung des Nutzens der vorstehenden Maßnahmen, 
Anregen und Ermutigen des Versicherten sowie dessen 
Pflege- oder Unterstützungspersonen, die jeweils emp-
fohlenen Maßnahmen durchzuführen und in den Alltag 
zu integrieren.

Bei der Mundgesundheitsaufklärung sind die Lebensum-
stände des Versicherten zu erfragen sowie dessen indivi-
duelle Fähigkeiten und Einschränkungen angemessen zu 
berücksichtigen. Sofern der Versicherte der Unterstützung 
durch eine Pflege- oder Unterstützungsperson bedarf, ist 
diese im jeweils erforderlichen Umfang in die Mundgesund-
heitsaufklärung einzubeziehen.

Die Mundgesundheitsaufklärung erfolgt in einer für den 
Versicherten sowie ggf. für die Pflege- oder Unterstützungs-
personen verständlichen und nachvollziehbaren Art und 
Weise.

Soweit dem Versicherten ein Verständnis oder die 
Umsetzung der Hinweise aus der Mundgesundheitsauf
klärung nur eingeschränkt möglich ist, sind die Maß-
nahmen im jeweils erforderlichen Umfang auf Pflege-  
oder Unterstützungspersonen zu konzentrieren bzw. ggf. 
zu beschränken. In diesen Fällen sind den Pflege- oder  
Unterstützungspersonen konkrete Hinweise zur Mund-  
und Prothesenpflege und zur Zusammenarbeit mit dem 
Versicherten zu geben.
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BEMA-
Nr.

Leistung Punkte
PW: 1,2563 EUR

Honorar
in EUR

108 Einschleifen des natür- 
lichen Gebisses zum 
Kauebenenausgleich 
und zur Entlastung, je 
Sitzung

6 7,54

	■ Eine Leistung nach Nr. 108 kann nicht im Zusammenhang 
mit konservierenden, prothetischen und chirurgischen 
Leistungen abgerechnet werden.

BEMA-
Nr.

Leistung Punkte
PW: 1,2563 EUR

Honorar
in EUR

111 Nachbehandlung im 
Rahmen der systema
tischen Behandlung 
von Parodontitis und 
anderen Parodontal
erkrankungen, je 
Sitzung

10 12,56

	■ Leistungen nach Nrn. 38 und 105 können nicht neben 
Leistungen nach Nr. 111 abgerechnet werden, soweit 
Maßnahmen in derselben Sitzung an derselben Stelle er-
folgen.

Gegenüberstellung: Leistungen der 
modifizierten und regelhaften PAR-Behandlung

	■ Die Gingivektomie oder Gingivoplastik sind mit der 
Nr. AIT abgegolten.

BEMA-
Nr.

Leistung Punkte
PW: 1,2563 EUR

Honorar
in EUR

CPT chirurgische Therapie

CPTa je behandeltem 
einwurzeligen Zahn

22 27,64

CPTb je behandeltem 
mehrwurzeligen Zahn

34 42,71

	■ Bei Versicherten, die einer Behandlung in Allgemein
narkose bedürfen, kann in Ausnahmefällen an Zähnen 
mit einer Sondierungstiefe von ≥ 6 mm anstelle der AIT 
eine CPT (offenes Vorgehen) erfolgen.

	■ Die Entscheidung, ob ein offenes Vorgehen durchgeführt 
wird, trifft die Vertragszahnärztin oder der Vertragszahn-
arzt nach gemeinsamer Erörterung mit der oder dem Ver-
sicherten oder ihrer oder seiner Bezugsperson. Im Front-
zahnbereich besteht aus ästhetischen Gründen eine 
strenge Indikation zum offenen Vorgehen.

	■ Mit der Leistung nach Nr. CPT sind während oder unmit-
telbar danach erbrachte Leistungen nach den Nrn. 105, 
107 und 107a abgegolten.

	■ Die CPT erfolgt im Rahmen eines offenen Vorgehens und 
umfasst die Lappenoperation (einschließlich Naht und/
oder Schleimhautverbände) sowie das supra- und sub-
gingivale Debridement.

regelhafte PAR-Strecke Leistungen modifizierte PAR-Strecke

Genehmigung und ggf. Begutachtung durch GKV 
notwendig
PAR-RL § 5

PAR-Status Anzeige der Behandlung, 
keine Genehmigung oder Begutachtung durch GKV 
notwendig

PAR Aufklärungs- und Therapiegespräch PAR-RL § 6 ATG entfällt
ggf. Leistungen nach Nrn. 174a  und  
174b BEMApatientenindividuelle Mundhygieneunterweisung 

PAR-RL § 8
MHU entfällt

antiinfektiöse Therapie PAR-RL § 9 AITa/AITb antiinfektiöse Therapie  PAR-RL § 9

adjuvante systemisch wirkende Antibiotikatherapie 
PAR-RL § 10

Rezept adjuvante systemisch wirkende Antibiotikatherapie 
PAR-RL § 10

Befundevaluation 3 bis 6 Mon. nach AIT PAR-RL § 11 BEVa entfällt

chirurgische Parodontitistherapie (ggf.) PAR-RL § 12 CPTa/CPTb im Ausnahmefall bei Sondierungstiefen (ST)  ≥ 6 mm 
anstelle der AIT die CPT (Therapie in Narkose)

Einschleifen des natürlichen Gebisses (Kauebenenaus-
gleich und/oder Entlastung)

108 Einschleifen des natürlichen Gebisses (Kauebenenaus-
gleich und/oder Entlastung)

Nachbehandlung, je Sitzung 111 Nachbehandlung, je Sitzung
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	■ die Messung der Sondierungstiefen an mindestens 2 Stel-
len pro Zahn (mesio- und distoapproximal) in Millimetern 
sowie die Erhebung von Sondierungsbluten und 

	■ die subgingivale Instrumentierung an den betroffenen 
Zähnen, mit einer Sondierungstiefe von ≥ 4 mm und Son-
dierungsbluten sowie an allen Stellen mit einer Sondie-
rungstiefe von ≥ 5 mm sowie 

	■ die vollständige supragingivale und gingivale Reinigung 
aller Zähne von anheftenden Biofilmen und Belägen.

UPT-Leistungen der modifizierten  
PAR-Behandlungsstrecke für Versicherte 
nach § 22a SGB V (vulnerable Gruppen)
Der Anspruch richtet sich nicht – wie bei der regelhaften 
PAR-Strecke – nach dem ermittelten Grading, sondern ist 
an die Leistungen eines Grad B angelehnt. UPT-Leistungen 
erhalten die Versicherten somit 3 bis 6 Monate nach Been-
digung der AIT oder ggf. der CPT für die Dauer von 2 Jahren 
einmal je Kalenderhalbjahr mit einem Mindestabstand von 
5 Monaten:

BEMA-
Nr.

Leistung Punkte
PW: 1,2563 EUR

Honorar
in EUR

UPT unterstützende Parodontitistherapie

UPTd Messung von Sondierungsbluten (SB) und ST 15 18,84

UPTc supragingivale und gingivale Reinigung aller Zähne von anhaftenden Biofilmen und 
Belägen, je Zahn

3 3,77

Hinweis: Mit der Leistung nach Nr. UPTc sind während oder unmittelbar danach erbrachte Leistungen nach den Nrn. 105, 
107 und 107a BEMA abgegolten.

UPTe/f subgingivale Instrumentierung bei ST von ≥ 4 mm und SB sowie an allen Stellen mit ST von ≥ 5 mm

UPTe je einwurzeligem Zahn 5 6,28

UPTf je mehrwurzeligem Zahn 12 15,08

regelhafte UPT-Strecke Leistungen modifizierte UPT-Strecke

Befundevaluation 3 bis 6 Mon. nach AIT PAR-RL § 11 BEVa entfällt 

Befundevaluation 3 bis 6 Mon. nach CPT PAR-RL § 13 BEVb entfällt 

UPT gem. Grading PAR-RL § 13 UPT Grundlage ist immer Grad B.

Mundhygienekontrolle UPTa entfällt ggf. Leistungen nach Nrn. 174a  und  
174b BEMAMHU UPTb entfällt

Reinigung aller Zähne (supra-)gingival UPTc Reinigung aller Zähne  (supra-)gingival

Messung SB und ST UPTd Messung SB und ST

subgingivale Instrumentierung  ST ≥ 4 mm mit SB oder 
ST ≥ 5 mm

UPTe/UPTf subgingivale Instrumentierung  ST ≥ 4 mm mit SB  oder  
ST ≥ 5 mm

Untersuchung Parodontalzustand UPTg entfällt

Gegenüberstellung: Leistungen der 
modifizierten und regelhaften UPT-Strecke – 
einmal im Kalenderhalbjahr mit einem 
Mindestabstand von 5 Monaten über einen 
Zeitraum von 2 Jahren
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nungsfähig ist. „Unmittelbar danach“ bedeutet „im zeit-
lichen Zusammenhang“, sodass in einer zeitnah nach der 
UPT stattfindenden Sitzung, beispielsweise zur Kontrolle 
nach Reinigung im Sinn der UPTc, die Berechnung der Posi-
tionen 105 (Mu), 107 (Zst) und 107a (Zst § 22a SGB V) BEMA 
ausgeschlossen ist. Wenn allerdings ein größerer Zeitraum 
zwischen der UPTc und einer notwendigen Entfernung har-
ter Zahnbeläge liegt, kann diese Leistung berechnet wer-
den. Dabei sollte die Neubildung harter Beläge sorgfältig 
dokumentiert sein.

Zu beachten ist, dass Versicherte nach § 22a SGB V einen 
halbjährlichen Anspruch haben:

BEMA-
Nr.

Leistung Punkte
PW: 1,2563 EUR

Honorar
in EUR

107a Entfernen harter 
Zahnbeläge bei 
Versicherten, die 
einem Pflegegrad 
nach § 15 SGB XI 
zugeordnet sind 
oder Eingliede-
rungshilfe nach § 99 
SGB IX erhalten,  
je Sitzung

16 20,10

	■ Die Leistung nach Nr. 107a ist einmal pro Kalenderhalb-
jahr abrechnungsfähig.

	■ Sie kann nicht abgerechnet werden, wenn in demselben 
Kalenderhalbjahr bereits eine Leistung nach Nr. 107 ab-
gerechnet worden ist.

Budgetfreie Leistungen bei vulnerablen 
Patientengruppen
Die Leistungen für eine modifizierte PAR-Behandlung bei 
anspruchsberechtigten Versicherten nach § 22a SGB V sind 
von der Budgetierung ausgenommen. Daher müssen diese 
bei der Abrechnung zusätzlich mit der Angabe „S“ gekenn-
zeichnet werden.

Somit sind nur die folgenden BEMA-Positionen abrech-
nungsfähig: 4S (Parodontalstatus), AITaS/AITbS (antiin-
fektiöse Therapie), CPTaS/CPTbS (chirurgische Therapie), 
108S (Einschleifen), 111S (Nachbehandlung) sowie UPTcS 
(Reinigung aller Zähne), UPTdS (Messung von Sondierungs-
bluten und Sondierungstiefen) und UPTeS / UPTfS (subgin-
givale Instrumentierung).

Berechnung der Position 107a BEMA

Mit der Leistung nach Nr. UPTc BEMA (supragingivale und 
gingivale Reinigung aller Zähne von anhaftenden Biofil-
men und Belägen, je Zahn) sind während oder unmittel-
bar danach erbrachte Leistungen nach den Nrn. 105 (Mu), 
107 (Zst) und 107a (Zst § 22a SGB V) BEMA abgegolten. Eine 
Ausnahme können Leistungen nach der Nr. 105 BEMA dar-
stellen, wenn diese nicht im Zusammenhang mit der UPT-
Behandlung stehen. Somit kann beispielsweise die Behand-
lung einer Aphthe auch im zeitlichen Zusammenhang mit 
einer UPT-Sitzung berechnet werden. Eine entsprechende 
Dokumentation ist dafür notwendig. Auch stellt sich gera-
de in der UPT-Phase die Frage, ob zwischen den einzelnen 
UPT-Sitzungen das Entfernen harter Zahnbeläge berech-

Beispiel: UPT in der modifizierten PAR-
Behandlungsstrecke
Abschluss der AIT am 05.02.2024 – 3 bis 6 Monate danach Be-
ginn der UPT-Phase (Zeitraum: 06.05.2024 bis 05.08.2024)

1. UPT-Jahr 2024 2. UPT-Jahr 2025

Kalenderhalbjahr I
Therapiestart: 
1. UPT-Termin 06.05.2024
mögliche BEMA-Leistungen:
174a
174b
UPTc
UPTd
UPTe/UPTf (ggf.)

Kalenderhalbjahr I
3. UPT-Termin 10.03.2025
mögliche BEMA-Leistungen:
174a
174b
UPTc
UPTd
UPTe/UPTf (ggf.)

Mindestabstand
5 Monate
Anspruchszeitraum: 
07.10.2024 bis 31.12.2024

Mindestabstand
5 Monate
Anspruchszeitraum: 
11.08.2025 bis 31.12.2025

Kalenderhalbjahr II
2. UPT-Termin 07.10.2024
mögliche BEMA-Leistungen:
174a
174b
UPTc
UPTd
UPTe/UPTf (ggf.)

Kalenderhalbjahr II
4. UPT-Termin 11.08.2025
mögliche BEMA-Leistungen:
174a
174b
UPTc
UPTd
UPTe/UPTf (ggf.)

Mindestabstand
5 Monate
Anspruchszeitraum: 
10.03.2025 bis 30.06.2025

Ende der 2-jährigen 
UPT-Phase
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Aber auch Leistungen bei Versicherten, die einem Pfle-
gegrad nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliede-
rungshilfe nach § 99 SGB IX erhalten, unterliegen nicht der 
Budgetierung und müssen entsprechend gekennzeichnet 
werden: 

	■ „P“ für Pflegegrad nach § 15 SGB XI,
	■ „E“ für Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX.

Die Kennzeichnungen „P“, „E“ oder „S“ sind wichtig, da in 
diesen Fällen die abzurechnenden Leistungen weder dem 
individuellen zahnärztlichen Budget noch dem Gesamt-
budget unterliegen.

Fazit

Mit der Richtlinie über Maßnahmen zur Verhütung von 
Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen 
mit Behinderungen (§ 22a SGB V) sowie der modifizierten 
PAR-Behandlungsstrecke für Versicherte, die einem Pflege-
grad zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe erhalten, 
steht ein Maßnahmenpaket zur Verfügung, mit dem die 
besonderen individuellen Ansprüche dieser vulnerablen 
Patientengruppe umgesetzt werden können. Zudem unter-
liegen die in diesem Artikel aufgeführten Leistungen nicht 
der Budgetierung, sodass eine indikationsgerechte Be-
handlung ohne wirtschaftliche Einschränkungen ermög-
licht wird. Selbstverständlich können die vertragszahnärzt-
lichen Leistungen noch mit individuellen Privatleistungen 
gemäß § 8.7 BMV-Z ergänzt werden, beispielsweise subgin-
givale medikamentöse antibakterielle Lokalapplikationen 
im Rahmen der AIT und/oder UPT oder professionellen 
Zahnreinigungen (PZR) außerhalb des UPT-Anspruchs
bereichs.
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